
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1951/1/18 2Ob4/51
(2Ob31/51)

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.01.1951

Norm

GmbHG §70

Rechtssatz

Ein Gesellschafter einer GmbH ist von der im § 70 GmbHG festgelegten Verp1ichtung nicht deshalb befreit, weil er sich

für Schulden der Gesellschaft verbürgt hat.
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